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der Vorarbeiten befindet, steht jedoch nur am Rande unserer Unter­
suchung. Denn sicher ist, daß die Vielfalt der reformerischen Bemühungen 
des 10. Jahrhunderts unter dem Stichwort „Cluny“ allein nicht zu er­
fassen ist. Aber es wirft ein Licht auf charakteristische Verhältnisse dieser 
Zeit, wenn wir feststellen müssen, daß die Reform in Laon, aus deren 
Geist der Dialogus entstanden ist, eben kein rein cluniazensisches, sondern 
ein gemischtes Bild bietet. Zwar kamen die Mönche von St. Vincenz aus 
Fleury, das von Odo reformiert, jedoch nicht Cluny untergeordnet 
worden, sondern Königskloster geblieben war 157). Aber der Abt Mal­
calan hatte in Gorze seine Ausbildung empfangen. Ganz im Sinne der 
Gorzer Bewegung, die bischöfliche Eigenkirchenrechte nicht als unverein­
bar mit der reformklösterlichen Selbständigkeit ansah 158), hatte Bischof 
Rorico die Initiative zur Reform ergriffen, den Reformabt jedoch ein­
gesetzt, ohne die dort so wichtige Frage der freien Abtwahl überhaupt 
zu berühren 159), und das Kloster durch seine Bestätigung als zweiten 
Sitz des Bistums zwar geehrt, aber auch um so fester an den Bischof 
gebunden 16°). Die Reform hatte in St. Vincenz nur die Mönche an die 
Stelle der Kanoniker gesetzt; die Aufgaben und Rechte der Kirche, 
damit aber auch die Unterstellung unter den Bischof, blieben unver­
ändert. Die bischöfliche Leitung und das Nebeneinander der Kräfte aus 
Gorze und Fleury charakterisieren die Lage in Laon ebenso wie der in 
Malcalan verkörperte irische Einfluß, mit dem eine besondere, weder 
von Gorze noch von Cluny her ganz faßbare Geistigkeit ins Spiel kam. 
Das iro-schottische Element in der Reformbewegung 161) wird mit dem
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